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(Amtliches Rreisblatt .)
Verantwortlich für die Schriftleitung: Georg Sauerborn , Montabaur . — Druck und Verlag von Georg Sauerborn , Montabaur.

Montabaur,  Montag, den 29. nouember 1915.

Anzeigegebühr
für die 6-gespalt . Earmond-

zelle oder deren Raum 15 Pfg.

Rellamen d. Doppelzeile 30 Pfg.

Anzeigen finden im ganzen
Kreise wirksamsteVerbreitung.

Beilagen nach Übereinkunft.

Bestellungen werden jederzeit
angenommen.

Telegramm-Adrefie:
Kreisblatt Montabaur.

Fernsprech-Anschlutz Nr .10.

48. Zabrgong.
Amtlicher Teil.

Lbec den Verkehr mit Stroh und Häcksel.
"$« !! 1 Vom 8. November 1915.
m mit Der Bundesrat hat aus Grund des § 3 des Gesetzes
4. Be- i die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
eBas« ßnahmen usw . vom 4. August 1914 (Reichs - Gesetzbl.
MMN folgende Verordnung erlassen:
Apfel 8 1-

Mische Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegt das Stroh
;r ge- i Roggen, Weizen , Dinkel , Hafer , Gerste, nicht dagegen
t schm beim Ausdreschen der genannten Getreidearten ent-
Aweige ende Spreu.
l-M » 8 2. .

Stroh an einen anderen absetzen will , hat das
,et qe, »h der Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte
hinzu- ^H- in Berlin unter Angabe der Mengen , Arten und

chi un- Eigentümers zum Erwerb anzubieten und zugleich
wieder»geben, ob er im Besitz einer Strohpresse ist , oder ob
ki liegt jitm Ausdrusch seines Getreides eine Lohnde schmaschine
mkung Strohpresse benutzt und wer deren Eigentümer ist.
en ein- Dies gilt nicht für das Stroh , das unmittelbar an die
innen̂ Verwaltungen oder an die Marineverwaltung oder

chm in ^^ nd eines Arbeits -, Deputats - oder Leibzuchtoertrags
Eine>Verbrauch in der Wirtschaft des Empfängers abgesetzk

dadurchd. Es gilt ferner nicht für Personen , die in der Zeit
hierbei zum 1. August 1916 insgesamt nicht mehr als 4 Tonnen
: Frost- i Art absetzen.
Knolle " § 3.
Atteln Der nach § 2 Abs . 1 Verpflichtete hat das Stroh der
TZ '^Vereinigung auf Verlangen käuflich zu überlassen
inn , auf deren Abruf zu verladen . Besitzt er eine Stroh-
fflittae obei  benutzt er zum Ausdrusch seines Getreides eine

us diese dreschmaschine mit Strohpresse , so hat er das Stroh
vorgr- Verlangen der Bezugsoereinigung zu pressen oder

fselnu ln zu lassen.
Erschei- Üic Bezugsvereiniguug hat binnen 14 Tagen nach Ein-
er dies- | öe§ Angebots (§ 2) dem Verpflichteten mitzuteilen.

die Ueberlassung des Strohes verlangt ; stellt sie
-MN1« ! errIan9CIt  nicht , so hat sie ihm in derselben Frist

Bescheinigung darüber zu erteilen.
«eiM P Reichskanzler kann nähere Bestimmungen für die

«assung und Verladung treffen.
- . § 4.

ilte Vezugsvereinigung hat die von ihr in Anspruch
Muni ""neuen Mengen binnen 3 Wochen nach Stellung des
15 so» "assungsverlangensabzunehmen.
ndiW ^ zur Ueberlassung Verpflichtete hat die Mengen von
ilti.6o Aellung des Ueberlassungsverlangens an bis zurAb-
dtm be- aufzubewahren , pfleglich zu behandeln und in
l0K üblicher Weise zu versichern. Erfolgt die Abnahmerck) —

träumende Menlcbeir.
Roman von Dora Duncker.

szeich"
Teller-

uz-ode>
jält d-'
esi®*1

lt)£rtin ‘ (Siutbrud ratitn .)

ang fl*’ jjtö trauere dem verlorenen Gelde nicht nach, lieber
ls nn: verwünsche ich die bösen Erfahrungen , die
werde" s» meines Mannes bestem Freunde machen mußten,

eine" seiner eigenen Verträumtheit und Indolenz , ohne die
jscheirdth wohl so weit nicht gekommen wäre ."
,eFrar Nedmann schüttelte den grauen Kopf.
ied*Ä gnädige Frau , ich glaube kaum, daß einem so
i —p ,? ten  Gauner , wie diesem Loewengard , so leicht

"gewachsen gewesen wäre, geschweige denn eine
'Mine , « le sehen ja , wie lange er in der Fabrik , geschützt

tswe Vollmacht, unentdeckt seinen Schwindel mit dem
tat sich- L "" Muster betreiben konnte. Wer weiß, wie

uflf*1 i '*. ®0!’" * noch geschädigt worden wäre, hätte Herr
Ms dos $ }* seinem feinen Spürsinn den faulen Handel nicht
ae, stfl z. s. Hebrigens hat Ihnen der Direktor etwas mit-
, geinil ^ ."ebe Frau von Lerfch, das Ihnen Freude machen
n t nilich wäre es Mewes ' oder Kühnes Sache ge-
den"d .̂.?tber die beiden sind von ihren Arbeitstischen ja

- tg äuknegen. Als ob sie von heut zu morgen erreichen
^ durch Jahre versäumt worden ist."

m o », ne  Direktor hatte ein Paket aus seiner Rock-
>ebe"^ Er nahm eine Handvoll Seiden - und
l ^ Nknuster heraus , die er vor Frau von Lerfch aus-

| l'n?c^ es  der Freude flammte in Helenes schönem
s als sie Rolfs kleine farbige Blätter getreu in
^ ma Sehr? urnö  Farbe in diesen feinen Wirkereien wiedersah.
r nt * isV *00*1 hinter ihr und rieb die Hände,
iter 8 soll uns so leicht keiner nachmachen," sagte er,
ich!Lii M̂wt,̂ n*en  und die blaßlila Hyazinthen mit dem

î utten Florband zeigend. „Wir gratulieren uns
-4 * Ll u dieser Akquisition, gnädige Frau . Wenn

^ 'wstande ist, die Fabrik zu ihrer alten Höhe, ja
| hinaus zu heben so ist es Herr Kähne . Sie

nicht binnen 3 Wochen nach Stellung des Ueberlassungs-
veclangens , so erhält er vom Ablauf der Frist ab eine
Vergütung von 15 Pfennig für jeden angefangenen Monat
und jede angefangene Tonne . Mit diesem Zeitpunkt geht
die Gefahr des zufälligen Verderbens und der zufälligen
Wertverminderung auf die Bezugsvereinigung über . Der
zur Ueberlassung Verpflichtete hat nach näherer Anweisung
des Reichskanzlers Feststellungen darüber zu treffen, in
welchem Zustand sich die Gegenstände im Zeitpunkt des
Gefahrüberganges befinden ; im Streitfall hat er den Zu¬
stand nachzuweisen.

8 5
Die Bezugsvereinigung hat für das Stroh einen an¬

gemessenen Uebernahmepreis zu zahlen . Dieser darf für
1000  Kilogramm

bei Flegeldruschstroh . 50,00 Mark
„ gepreßtem Stroh . 47,50 „
,, ungepreßtem Maschinendruschstroh 46,00 „

nicht übersteigen . Ist das Stroh nicht von mindestens
mittlerer Art und Güte , so ist der Preis entsprechend
herabzusetzen.

Hst der zur Ueberlassung Verpflichtete mit dem von der
Bezugsvereinigung gebotenen Preise »nicht einverstanden,
so setzt die zuständige höhere Verwallungsbehörde den Preis
endgültig fest. Sie bestimmt darüber , wer die baren Aus¬
lagen des Verfahrens zu tragen hat . Bei der Festsetzung
ist der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gefahr¬
überganges (§ 4 Abs. 2) angemessen war . Der Verpflichtete
hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Ueber-
nahmepreises zu liefern, die Vezugsvereinigung vorläufig
den von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so wird das
Eigentum auf Antrag der Bezugsvercinigüng durch An¬
ordnung der zuständigen Behörde auf sie oder die von ihr
in dem Antrag bezeichnte Person übertragen . Die An¬
ordnung ist an den zur Ueberlassung Verpflichteten zu
richten. Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung
dem Verpflichteten zugeht.

8 6.
Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme

(8  4 ). Für streitige Restbeträge beginnt diese Frist mit
dem Tage , an dem die Entscheidung der höheren Ver¬
waltungsbehörde der Bezugsvereinigung zugeht.

Erfolgt die Zahlung nicht binnen dieser Frist oder bei
nicht rechtzeitiger Abnahme nicht binnen 5 Wochen nach
Stellung des Ueberlassungsverlangens , so ist der Kaufpreis
von diesem Zeitpunkt ab mit 1 vom Hundert über den
jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen.

8 7-
Die Bezugsvereinigung darf das Stroh nur an die

vom Reichskanzler bestimmten Stellen abgeben.
8 8-

Bei der Abgabe des Strohes darf die Bezugsvereinig¬
ung einen Ausschlag bis zu 4 vom Hundert von dem
Uebernahmepreise zuzüglich der Transportkosten und an¬

derer barer Auslagen erheben. Die Bezugsvereinigung
darf von dem Umsatz 2 vom Tausend als Vermittlungs¬
gebühr zurückbehalten.

Der Reingewinn ist zur Beschaffung von Futtermitteln
aus dem Ausland zu verwenden . Ueber den etwa ver¬
bleibenden Rest verfügt der Reichskanzler.

8 9.
Beim Verkauf des der Absatzbeschränkung nicht unter¬

liegenden Strohes durch den Erzeuger dürfen die im § 5
Abs. 1 Satz 2 bestimmten Preise nicht überschritten werden.
Die Preise gelten für Stroh von mindestens mittlerer Art
und Güte.

Die Preise gelten für Barzahlung bei Empfang . Wird
der Preis gestundet , so dürfen bis zu 2 vom Hundert
Jahreszinsenüber Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.
Die Preise schließen die Beförderungskosten ein, die der
Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Verkäufer
hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis zur
Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten des Ein¬
ladens daselbst zu tragen.

Beim Umsatz durch den Handel dürfen zu den Preisen
insgesamt 4 vom Hundert zugeschlagen werden . Dieser
Zuschlag umfaßt insbesondere Kommissions -, Vermittlungs¬
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendungen,
nicht aber die Auslagen für die Fracht von dem Abnahme¬
orte.

8 10.
Bei Verkauf von Häcksel durch den Hersteller darf

der Preis von 60 Mark für 1000  Kilogramm ohne Sack
nicht überschritten werden.

Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sack-
eihgebühr bis zu 35 Pfennig für 50 Kilogramm Fassung

berechnet werden . Werden die Säcke nicht binnen einem
Monat nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die Leih¬
gebühr dann um 10 Pfennig für die Woche bis zum
Höchstbetrage von 1,50 Mark erhöht werden.

Werden die Säcke mitverkauft , so darf der Preis für
den Sack von mindestens 40 Kilogramm Fassung nicht
mehr als 1,20  Mark und für den Sack, der 50 Kilogramm
oder mehr hält , nicht mehr als 1,50 Mark betragen . Der
Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sackpreis
ändern . Beim Rückkauf der Säcke darf der Unterschied
zwischen dem Verkaufs - und dem Rückkaufspreise den Satz
der Sackleihgebühr nicht übersteigen . Im übrigen gelten
die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 des ß 9, der
Absatz 3 mit der Maßgabe , daß der Zuschlag von 4 vom
Hundert auch die Auslagen für Säcke nicht umfaßt.

,8 11.
Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsver-

nhren , bei der Ueberlassung , der Verladung und der Auf¬
bewahrung ergeben, entscheidet endgültig die zuständige
höhere Verwaltungsbehörde.

8 12.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

sollten sich seiner durch einen bindenden Kontrakt so lange
als möglich versichern."

„Wenn er sich halten läßt , lieber Herr Direktor —
meinte Helene skeptisch.

„Wenn man ihm den weitesten Spielraum zur Ent-
faltung seiner Ideen schafft, ganz gewiß. Ein merkwürdiger
Mensch übrigens , dieser Herr Kähne : Still , wortkarg , ver¬
schlossen, im verborgensten Winkel seiner Seele nur den
einen brennenden Wunsch, dem Entflohenen nachzuspüren,
seinen Teil daran zu haben , die Verluste wieder gutzu¬
machen, kam er zu uns . Unsicher, tastend, ohne Selbst-
bewußtsein. Und plötzlich, nach dem ersten Erfolg , ein
Mann voll Umsicht und verblüffender Organisationsfähigkeit,
nebenbei ein durch und durch origineller Künstler. Ich höre,
sein Großvater ist Gründer und Besitzer des bekannten
Köhneschen Verlags gewesen. Von dem alten Herrn mag
ihm etwas im Blut stecken, das lange geschlafen hat und
sich erst Bahn gebrochen, als ihn ein Zufall an die rechte
Stelle gestellt hat."

Friedmann legte lächelnd dem Direktor die Hand auf
die Schulter.

„Das größte Wunder aber , das er vollbracht, haben
Sie zu erwähnen vergessen, lieber Iensen , er hat Sie
Schweigsamen beredt gemacht."

Der Direktor nahm die kleine Spitze nicht übel.
„Ja , wahrhafftg , das hat er. Aber wenn die Herr¬

schaften heut vielleicht auch noch glauben, ich übertreibe , die
Zukunft wird mir recht geben." —

Helene war mit leuchtenden Augen den Herren voran
zu dem Kaffeeplatz unter den Kastanien geschritten, wo
Hans , seines lästigen Unterrichts bei dem Kandidaten ledig,
schon ungeduldig wartete.

Aus der Kristallschale, die , bis an den Rand mit
Mieder und Narzissen gefüllt, in der Mitte des Tisches
stand, hatte er große Büschel voll gezogen und hielt sie
den ankommenden Herren entgegen.

Friedmann sprach drollig feinen Dank für den feier¬
lichen Empfang aus.

„Aber gar nicht für Sie , Herr Friedmann , und für
Sie auch nicht, Herr Direktor. Heut ist doch Mörbes

Geburtstag ! Sie müssen die Sträuße auf sein Grab
legen, gleich hier dicht bei, und dem Herrn Kähne können
Sie nur sagen, daß ich sehr böse auf ihn bin, todböse."

„Weshalb denn , Hansemann ?"  fragte Friedmann
amüsiert.

„Weil er Mörbes Geburtstag vergessen hat . Voriges
Jahr am zwanzigsten Mai haben wir ihm Blumen und
eine große Kiste aus Reichenhall geschickt."

„Bestell' ihm das nur am Sonntag selbst, mein Junge.
Er läßt dich nämlich schön grüßen und dir sagen, daß er
Sonntag nach Klein-Wlossow käme — natürlich nur , wenn
du ihn haben willst."

Hans warf seinen Strohhut mit einem lauten Hurra
in die Luft , riß den Herren die Sträuße wieder aus den
Händen und lief damit , laut vor sich hinsingend , zuMörbes Grab.

23. Kapitel.

Der Sonntag , der letzte im Mai , schien nicht halten
zu wollen, was Hans sich von ihm versprochen hatte.

Ein seiner Strichregen fiel herab und hüllte die
blühende Pracht des Parkes wie in feine graue Schleier-
tüchcr ein.

Die Hälfte des Vormittags war verstrichen, und Herr
Kähne war noch immer nicht gekommen.

Helene vertröstete vergebens.
„Mag sein, die Arbeit hat Herrn Kähne aufqehalten "
Der Junge schüttelte ungläubig den Kopf.
„Am Sonntag arbeiten ?"
„Es sind nicht alle Leute so faul wie du, Strick ! Die

-Herren nehmen oft den Sonntagoormittag zu Hilfe, be-
londers letzt, da Herr Mewes und Herr Kähne sich mit der
Einführung einer neuen Technik beschäftigen."

Aber der Junge wollte von alledem nichts wissen
Wenn es wenigstens schönes Wetter gewesen wäre ! Wenn
er wenigstens im Garten hätte turnen oder tollen können
damit die Zeit vergangen wäre!

Endlich kam Helene auf einen Gedanken.
„Weißt du was, Hans , lauf ' zu Mamsell in die Küche



zur Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen , wer
als zuständige Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde
im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist .s

8 13.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehntausend Mark wird bestraft,
1. wer den ihm Nach den Vorschriften des § 2, des

§ 3 Abs. 1 oder des § 4 Abs. 2 Satz 1 obliegenden
Verpflichtungen oder den auf Grund des § 3 , Abs. 3
getroffenen Bestimmungen nicht nachkommt;

2. wer den nach § 12 erlassenen Ausführungsbestim¬
mungen zuwiderhandelt.

8 14-
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nrcht

auf Stroh , das nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
aus dem Ausland eingeführt wird.

Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen über den
Verkehr mit aus dem Ausland eingeführtem Stroh treffen
und bestimmen , daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
tausend Mark bestraft werden - Er kann Preise für dieses

.Stroh festsetzen.
Als Ausland im Sinne dieser Vorordnung gut nrcht

das besetzte Gebiet.
8 13-

Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser
Verordnung Ausnahmen gestatten und andere Prerse fest¬
setzen, insbesondere für den Kleinhandel mit Stroh und

§ ie
Die in den §8 9 und 10 festgesetzten Preise sind Höchst¬

preise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom
4 . August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom
17 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1945 (Reichs-
Gesetzbl. S . 25) und vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603). Dies gilt auch für die Preise , die der
Reichskanzler nach 8 14 oder in Aenderung der Preise in
§ § 9, 10 nach § 15 festsetzt.

§ 17.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung,

der 8 13 aber erst mit dem 12. November 1915 in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer
krafttretens.

Berlin,  den 8. November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.

Kommandantur
Coblenz -Ehreribreitstein.

Abt . II . J .-Nr . 17081.
Verordnung.

Den im Befehlsbereich der Festung erscheinenden Zei¬
tungen und Zeitschriften ist verboten die Aufnahme von:

1. ganz oder teilweise chiffrierten Anzeigen , ohne Rück¬
sicht auf den Inhalt;

2. Anzeigen unter Chiffre , die sich auf
a ) irgend ein Gebiet des Heeresöedarfs,
b ) Lebensmittel oder Gegenstände des täglichen

Bedarfs,
c) Anwerben männlicher Arbeiter und Angestellten

beziehen;
3. Anzeigen in denen

a ) die Zusage enthalten ist, die Uebernahme der
arrgebotenen Arbeit habe Befreiung vom Heeres¬
dienst oder einen entsprechenden Antrag des
Arbeitgebers zur Folge , sowie

d ) solche, die den Anschein erwecken, als ob durch
persönliche Beziehungen oder auf andere Weise
Heeresaufträge vermittelt werden könnten.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 9 des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 mit Gefängnis
bis zu einem Jahre bestraft.

Der Kommandant:
v. L u ckw a l d , Generalleutnant.

C ob lenz,  25 . 11. 15. . Auftreten des gefürchteten Kossowa -Sturmes behch^
' wurde , schnell und glatt durchgeführt , und die feindlich
Grenzfestungen Belgrad,  bei dessen Einnahme s:
neben dem brandenburgischenReseroekorps das österreichi,'lumm -iM»»fi. Armeekorvs besonders auszeichnete . !

chesit
ungarische8 . Armeekorps besonders auszeichnete , Zajeca
Knjazevac , Pirot,  die in die Hände unseres topfe«ÜV 1 0 ** v f ^ * v — * f - C I 4UJ | ip

bulgarischen Verbündeten fielen, bald überwunden , fonbe
auch den durch das Gelände unterstützten zähen SSibe
stand des kriegsgewohnten und sich brav schlagenden Geqnei
völlig gebrochen. Weder unergründliche Wege, noch ^
wegsame , tief verschneite Gebirge , weder Mangel an Na»
schub, noch an Unterkunft haben ihr Vordringen irgendm
zu hemmen vermocht . Mehr als 100000
v . h. fast die Hälfte der ganzen serbische« ztzel»
macht, stnd gefangen , ihre Verluste im Kam̂r .7J
durch Verlassen der Fahnen nicht zu schätz
darunter schwere, und vorläufig unübersehl . „
material , wurden erbeutet . Die deutschen Verlus
dürfen recht mäßig  genannt werden , so bedauerlich
an sich auch sind . Unter Krankheiten hat die Trir
überhaupt nicht zu leiden gehabt.

un

Oberste Heeresleitung.

Nichtamtlicher Teil
Der Kries.

900 000 Saik Weizen aus Rumänin.
* Frankfurt a . M , 27. Noo. Das Syndikat he

rumänischen Mühlen soll, wie die „Frkf . Ztg ." aus tznü
erfährt , einen außerordentlich großen Posten Weizenmi

>nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn abgeschsofs^
haben . Es handelt sich nach der bezüglichen rumänisch!
Information um 900000 Sack, lieferbar ab Rumänu
in den nächsten Monaten . Das Abkommen wird in

jlin auf 30 Millionen Mark geschätzt.

Der deutsche lasesbericht. Nr . Ch. II. 888/10 . 15. K. R . A.

WTB . (Amtlich.) Großes Hauptquartier , 27 . November 1915.
(Drahtbericht .)

Auf dem westliche « und östlichen Kriegsschauplätze
keine wesentlichen Ereignisse.

»ekmmtmmdm».
Ballau-Kriesskchauulatz.

betreffend

Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder.

An die Herren Standesbeamten.
In Ergänzung unseres gemeinschaftlichen Erlasses vom

8 . März 1914 - M . d. I . l e 487 , F . M . III. 1370
weisen wir zur Beseitigung entstandener Zweifel darauf
hin , daß die unter Ziffer 2 getroffene Anordnung sich
nur auf solche Bescheinigungen erstreckt, die zur Beschaffung
ausländischer Ehesähigkeitszeuqnisse erforderlich sind , wenn
diese Zeugnisse zur Eheschließung im Auslande  ge¬
braucht werden . Der Zeugnrsstempel ist dagegen nicht
zu erheben zu Bescheinigungen der bezeichneten Art , die
bei ausländischen Behörden zur Vorlage kommen , um
Ehefähigkeitszeugniffe zu erlangen , die zur Ehe¬
schließung im Inlands erforderlich sind.  Denn
die gedachten Urkunden gehören zu den auf die Führung
deutscher Standesregister bezüglichen Verhandlungen , die
nach 8 16 des Personenstandsgesetzes Stempelfreiheit ge-
nicken

In den Bescheinigungen oder Zeugnissen muß indessen
angegeben sein, daß sie nur zu dem bezeichneten Zwecke
bestimmt sind — Vergl . Ziffer 88 Abs . 1 der Ausführungs¬
bestimmungen zum Landesstempelgesetz, Seite 163 der
amtlichen Ausgabe.

Berlin  0 2 , den 30. Oktober 1915.
Der Finanzminister.

Oesterreichisch-ungarische Truppen haben das Gelände
südwestlich von Mitrovica bis zum Klinar Abschnitt
vom Feinde gesäubert.

Die Zahl der bei und in Miirovica gemachten Ge¬
fangene « erhöht sich um 1700.

Westlich von Pristina sind die Höhen auf dem Imken
Silniea -Ufer von deutschen Truppen besetzt.

Weitere 80V Gefangene fielen in unsere Hand.
Südlich der Drenie » haben bulgarische Truppen die

allgemeine Linie Goles —Stimlja - A - zrree - Ljubotin
überschritten.

Oberste Heeresleitung.

WTB (Amtlich .) Großes Hauptquartier , 28. Nov . 1915.
(Drahtbericht .)

AbMub der Feldzuges gegen Serbien.
Westlicher Kriegsschauplatz.

m

Nach erfolgreicher Sprengung in Gegend von Neuville
(zwischen Arräs und Lens ) besetzten unsere Truppen den
Sprengtrichter und machten einige Gefangene.

An verschiedenen Stellen der Front fanden Hand¬
granaten -und Wurfminen -Kämpfe statt . In der C h a m-
pagne und in den Argonnen  zeigte die feindliche
Artillerie lebhafte Tätigkeit.

Oestlicher Krieasschauplatz.

Vorstehendes wollen Sie beachten.
Montabaur,  den 26 . November 1915.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Vertu ch.

hinunter und überleg' mit ihr , was für Kuchen wir für
Fräulein Heines Hochzeit backen wollen . Solche, die du
schön mitnehmen kannst, wenn du mit Tante Nellie hin-

überchhrftas e{m ^el Ueberhaupt , diese Hochzeits¬
einladung war der einzige lichte Punkt in Hans ' traurigem
Dasein ! Er war noch nie aus einer Hochzeit gewesen,
und nun sollte er gar zu einer reisen, und allein mit
Tante Nellie. Hei, würde das lustig werden ! Und die
komische kleine Stadt sollte er sehen mit dem dicken, roten,
runden Pulverturm , der, wie Tante Nellie sagte, aussah
wie ein Kommerzienrat nach dem Diner, und die roten
Festungsmauern , in denen noch die alten Schießlöcher zu
sehen waren , und Herrn Kühnes alte Mama und Herrn
Kühnes Halbschwester, die so seine Sachen stickte, und
Heines Garten hinter der Festungsmauer , in dem Mutti
und alle Leute damals geftühstückt hatten, große Kalbs¬
braten und Würste, so lang wie Schlangen.

„Ist auch ein Burgverlies da, Mutti ?"
„Das weiß ich nicht, Junge . Das wird dir alles Herr

Heine sagen können."
Na , dann werd ' ich mal mit Mamsell reden . Sie

soll "am besten einen Baumkuchen backen, so groß und
dick wie der Pulverturm ."

Helene lachte.
„Tante Nellie wird sich für das Handgepäck bedanken."
Endlich war der llnband zur Tür hinaus . —telene setzte sich an ihren Arbeitstisch,ie sah noch einmal durch, was Friedmann ihr neu¬

lich an Geschäftspapieren Nritgebracht hatte.
Sie schloß den eichenen Kasten auf , zerriß ein paar

überflüssig gewordene Papiere , blickte flüchtig auf die Liste
mit dem Klein-Wlossower Inventar.

Aber alles , was sie tat , tat sie mechanisch. Sie war
nicht bei der Sache. Ihre Blicke flogen hin und her.
Das Blut kam und ging in ihrem schmalen, schönen Gesicht.
Ihre Hände waren unruhig und unstet. Hastig griffen
sie zu und ließen wieder fallen, was sie eben ergriffen
hatten

(Schluß folgt.) (56

HttttskNM lies GtnettlfklimaisihM non WeMrg.
Ein feindliches Flugzeug  wurde bei Buschhof

(südwestlich von Jacobstadt ) durch Maschinengewehrfeuer
heruntergeschossen.  Es stürzte zwischen den beider¬
seitigen Stellungen ab und wurde in der Nacht von
unseren Patrouillen geborgen.
HtmUM jeS GeumMdimschM Prinzen Lk-M lon Bsytt».

Nordöstlich von Baranowitschi  wurde ein russischer
Vorstoß abgewiesen.

HttttsMM des Gemalsm LinsiiM.
Nichts Neues.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grundd
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 18
beziehungsweise auf Grund des Bayerischen Gesetzes iib
den Kriegszustand vom 5. November 1912 in SSerbintun*
mit der Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli 18
des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom 4. August 13
(Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dez
1914 (Rcichs-Gesetzbl. S . 516). der Bekanntmachungen ii
die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1
(Reichs-Gesetzbl. S . 25) und vom 23. September 13
(Reichs-Gesetzbl. S . 603), der Bekanntmachung über

>Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915(!
IGesetzbl. S . 357) und der Bekanntmachung betreffe
Aenderung dieser Bekanntmachung vom 9. Oklober 19
(Reichs-Gesetzbl. S . 645) zur allgemeinen Kenntnis
bracht mit dem Bemerken , daß Zuwiderhandlungen gm
den in der Anmerkung *) abgedruckten Bestimmung!
straft werden , sofern nicht nach den allgemeinen Strc°
setzen höhere Strafen angedroht sind . ^

8 i.
Von der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung betroffen wird Leder sei

Herkunft , jeder Gerbart und jeder Zurichtungsart.
8 2.

Höchstpreis.
a) Der Verkaufspreis des Herstellers oder der

Vereinigung darf den im § 3 angegebenenG"l>
preis nicht überschreiten.

b) Der Verkaufspreis im Großhandel darf den im
angegebenen Grundpreis um nicht mehr als
vom Hundert überschreiten.

e) Der Verkaufspreis im Kleinhandel darf den M
angegebenen Grundpreis um nicht mehr als 9
vom Hundert überschreiten. ,

Als Kleinhändler im Sinne dieser Bestimm
gelten Lederhändler , deren einzelne Verkam
einen Kunden Mengen vou 10 Hälften od
Kernstücken bei Bodenleder oder dem Wen
gleiche Mengen bei Oberleder , Abfällen und a
Lederarten nicht überschreiten.

»sllm-KrieislchSWlstz.
Die Verfolgung wird fortgesetzt. Südwestlich von

Mitrovica wurde Rudnik  besetzt , lieber 2700 Ge¬
sänge « « fielen in die Hand der verbündeten Truppen.
Zahlreiches Kriegsgerät wurde erbeutet.

Milder Flucht der kärgliche« Reste des serbische«
Heeres in die albanischen Gebirge find di- große«
Operation «« gegen dasselbe abgeschlossen. Ihr
nächster Zweck, die Oeffnung freier Verbindung
mit Bulgarien « nd dem türkische« Reich ist erreicht.

Die Bewegungen der unter der Oberleitung des General-
feldwarscholls von Mackensen stehenden Heeresteile wurden
begonnen von der österreichisch-ungarischen Armee des
Generals von Koeveß,  die durch deutsche Truppen ver¬
stärkt war , gegen die Drina und Save  und von der
Armee des Generals von Gallwitz  gegen die Donau
bei Semendria und Ram Bazias am 6 . Oktober, von
der bulgarischen Armee des Generals Bojadjiew  gegen
die Linie Negotin - Pirot  am 14. Oktober.

An diesem Tage setzten auch die Operationen der
zweiten bulgarischen Armee unter General Todorow  in
Richtung auf Skoplje -Veles ein.

Seitdem haben die verbündeten Truppen nicht nur
das gewaltige Unternehmen eines Donauüberganges
angesichts des Feindes , das überdies durch das unzeitige

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
bis zu zehntausendMark wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages.

durch dendie Höchstpreise überschritten werden 00
einem solchen Vertrage erbietet; ^ 3

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung
Gesetzes betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beise»
schädigt oder zerstört ; SB

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behördes
von Gegenständen, für die Höchstpreise sestgefts
nachkommt; , , . „ .. , feW

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Hömstp
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verhei z,«

6. wer den nach8 5 des Gesetzes, betreffend HochstPt '
1 Aussührungsbestimmungen zuwiderhandelt. gtra je

In den Fällen der Nummer I und 2 kann neben der
qeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten ^ graff
öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben Gesa g
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. .£ l >i«

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Ge
zehntausend Mark wird bestraft : .. j,e M

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegen,w
zugeben, oder sie auf Verlangen des Erwerbers z J
oder zu versenden, zuwiderhandelt ; beif̂ r

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten ot,er kauft
beschädigt oder zerstört, verwendet, oerkaust 0 ,ha
ein anderes Veräußerungs - oder ErwerbsgeschI

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten®egensto.
wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderh

4 . wer den erlassenen Aussührungsbestimmungen -u
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Preistafel für Leder.

a.

Art
b.

Dick¬

er.

Form

Sohlleder .
Sohlleder .
Sohlleder .
Sohlleder .

Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder

Vacheleder, Brandsohlleder
Vacheleder, Brandsohlleder
Vacheleder, Brandsohlleder
Vacheleder, Brandsohlleder

Fahlleder.
Mastkalbfelle.
Chrom -Rindleder (Oberleder ) schwarz, stark gefettet . .
Chrom -Rindleder (Oberleder ) schwarz, mit höchstens 10 v. H.

Fettgehalt.
Chrom -Rindleder (Oberleder ) braun , mit höchstens 10 v. H.

Fettgehalt . .
Rindboxleder , schwarz oder feldgrau.
Rindboxleder , braun oder in anderen Farben . . . .
Boxkalbleder , schwarz oder feldgrau.
Boxkalbleder , braun oder in anderen Farben.
Chromrindbekleidungsleder.

Treibriemenleder , kalt geschmiert .
Treibriemenleder , leicht eingebrannt
Treibriemenleder , stark eingebrannt
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Blankleder , schwarz, mit höchstens 10 v. H. Fettgehalt.

Blankleder , schwarz, mit höchstens 10 v. H. Fettgehalt.

Blankleder , schwarz, mit höchstens 10 v. H. Fettgehalt.

Blankleder , schwarz, mit mehr als 10 v. H. Fettgehalt.

Blankleder , schwarz, mit mehr als 10 v. H. Fettgehalt.

Blankleder , schwarz, mit mehr als 10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit höchstens

10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit höchstens

10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit höchstens

10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit mehr

als 10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit mehr

als 10 v. H. Fettgehalt.
Blankleder , farbig , angebräunt oder ungefärbt , mit mehr

als 10 v. H. Fettgehalt.
Aasbraunes Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragriemen -,

Leibriemenleder , auf der Fleischseite glatt abgezogen)
Aasbraunes Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragriemen -,

Leibriemenleder , auf der Fleischseite glatt abgezogen)
Aasbraunes Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragriemen -,

Leibriemenleder , auf der Fleischseite glatt abgezogen)

mindestens
4,5 mm

unter
4,5 mm

} -

über 4 mm

3- 4

unter 3 „

über 4 „

3 - 4 ..

unter 3 „

\ über 4 „

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

9 .00
12,00

7.00
5 .00

d.

Sorte
II III

8.50
11,50
6,00
4.50

8,00
11,00
5.00
4.00

IV

e.
Bedeutung der

Zahlen
unter 6.

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

ganze oder halbe Häute

Kernstücke

3- 4

unter 3

j über 4
)
)
)
)

)
)

)
)

Patronentaschenleder

Patrvnentaschenleder

Krausleder.

Krausleder.

Transparentleder.

Transparentleder.

Fettgarleder.

Spalte , für Oberleder oder Gamaschen

Spalte , gewalzt.

Sumachgares Helmfutterleder (Schafleder) .
Lohgares Schafleder (nicht zugerichtet) . . . . . . .
Schafleder (für Schuhe oder Lederwaren zugerichtet und

gefärbt ) . . . . .
Chevravxleder.

3—4

unter 3

über 4

3 - 4

unter 3

1.8—2,5 mm [

1.8- 2,5 „

2—3 mm

unter 2 „

2,5 - 4 „

unter 2,5 „

2,5- 4,5 „

—

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

ganze oder halbe
Kernstücke

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

Häute

9.00
12,00

7.00
5 .00

8.50
11,50
6.50
4.50

8,00
11,00
5.00
4 .00

8.50
11,50
6 .50
4 .50

8,00
11,00
5,50
4,00

7.50
10,50
4 .50
3.50

14,00
14.00
13.00

14.50

15 .50
20.00
22,00
19.00
21.00
20,00

11.50
10.50

9,50

13,50
13.50
12.50

14.00

15.00
18.50
20.50
17.50
19.50
19,50

10,50
9.50
8.50

13,00
13.00
12.00

13.50

14.50
17.00
19.00
16.00
18,00

11,00

15.00
17.00
14.00
16.00

9,00
8
; .oo j~ i

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

9.00
12,00
10,00
13 .00
11.00
14.00
8.00

11.00
9,00

12,00
10,00
13.00
11.50
15.50
12.50
16.50
13.50
17.50

9,00
12.00
10,00
13.00
11.00
14,00
12.50
16,60
13.50
17.50
14.50
18.50

28,00

24,50

8,50
11.50
9,60

12.50
10.50
13.50
7.50

10.50
8.50

11.50
9.50

12.50
11,00
15.00
12.00
16,00
13.00
17.00
8.50

11.50
9.50

12.50
10.50
13.50
12.00
16.00
13.00
17.00
14.00
18.00

8,00
11,00
9 .00

12,00
10,00
13.00

7.00
10.00
8.00

11,00
9 .00

12,00
10.50
14 .00
11.50
15.00
12.50
16.00
8.00

11,00
9,00

12,00
10,00
13.00
11.50
15.00
12.50
16.00
13.50
17,00

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

Mark
für 1 gm

Maschinenmaß

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

r

26,00

23,00

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze Felle

15.00

17.00

11.50

13.50

9.00
11.00

7.00
5.00
6,50

8.50
10,50

6.00

8,00
10,00

5,00

8,00
6,50

9,00
18,00

6.50
4.50

8,00
15,00

}-
6,50

13,00

Mark
für 1 kg

Nettogewicht

Mark für 1 qm
Maschinenmaß

Mark für 1 qm
Nabelmaß

Mark

} für 1 kg
Nettogewicht

4 .00
8.00

Mark
für 1 qm

Maschinenmaß

3öirb die Haut nicht als Ganzes , sondern zerlegt ver¬
kraft^ W, so darf der Gesamtpreis der einzelnen Teile den

* die Haut als Ganzes festgesetzten Preis nicht über-
nd- ĥ zm.

rden halbe Häute , Kernstücke, Flanken oder Hälse
-eifttt̂ S als Ganzes , sondern in Teile zerlegt verkauft , so

»„«tt,; mder für die zerlegten Gegenstände geforderte Gesamt¬
es den für den Gegenstand als Ganzes festgesetzten
**  ebenfalls nicht übersteigen.
Anmerkung:  Die festgesetzten Preis - für Leder gelten nur für

bester Beschaffenheit. Für Leder geringerer Güte ist demnach
r °'n entsprechend niedrigerer Preis angebracht.

Wird das Leder in anderer Form als der in Spalte c der Preis¬
tafel genannten geliefert, so darf der berechnete Preis zu dem in der
Preistafel für ganze oder halbe Häute festgelegten Preis nur in dem¬
selben Verhältnis stehen, wie der Wert der gelieferten Teile zu dem
Werte der ganzen oder halben Haut.

8 4.

Mengenfeststellung « . Zahlungsbedingungen.
a ) Bei denjenigen Sorten , für welche im § 3 Grund¬

preise für das Kilogramm angegeben sind, muß die Preis¬
berechnung nach dem Gewicht erfolgen . Bei denjenigen
Sorten , für welche im § 3 Grundpreise nach Maß fest¬

gesetzt sind , muß der Preisberechnung die in § 3 für die
betreffende Sorte angegebene Maßeinheit zugrunde gelegt
werden;

b ) bei Käufen der amtlichen Beschaffungsstellen der
Heeres- und Marineverwaltung ist für die Mengenfest¬
stellung die amtliche Feststellung in der Verbrauchsstelle,
erforderlichenfalls nach vorheriger Nachtrocknung bei 10
bis 15 ° C, maßgebend;

c) die Höchstpreise schließen die Kosten einmonatlicher
Lagerung , der Beförderung bis zum nächsten Güterbahn¬
hof oder bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder
Kahnes , sowie die Kosten der Verpackung und der Ver-



ladung ein. Sie gelten für Barzahlung bei Empfang.
Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuge¬
schlagen werden.

8 5.
Ausnahmen.

Die Beschaffungsstellen der Heeres- und Marineverwal-
tung sind ermächtigt, im Rahmen ihrer besonderen dienst¬
lichen Anweisungen für solches Leder, das nach den
Friedensvorschriftenhergestellt ist, bis zu zehn vom Hun¬
dert höhere Preise als die im § 3 angegebenen zu be¬
willigen.

8 6.
Beschlagnahme.

a) Die in § 3 unter Nr . 1 bis 15 einschließlich, 22
bis 47 einschließlich sowie unter Nr . 50 angegebenen
Lederarten sind, soweit sie sich im Eigentum , Besitz oder
Gewahrsam einer Gerberei, Zurichterei oder Gerber-Ber¬
einigung befinden, beschlagnahmt.

b) Die Veräußerung und Ablieferung des nach Buch¬
stabe a dieses Paragraphen beschlagnahmten Leders ist
trotz der Beschlagnahme erlaubt, wenn die Veräußerung
oder Ablieferung entweder auf unmittelbaren schriftlichen
Auftrag einer amtlichen Beschaffungsstelle der Heeres¬
oder Marineverwaltung oder auf Grund eines von der
Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und
Lederrohstoffe ausgestellten Freigabescheines und zu höchstens
den durch die 8 2 bis 5 festgesetzten Preisen erfolgt.

Anträge um Freigabe sind vom Eigentümer oder Be¬
sitzer des beschlagnahmten Leders an die _

Meldestelle
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe,

Berlin W 8, Behrenstraße 46,
zu richten.

c) Alle nicht int § 3 unter Nr . 1 bis 15 einschließlich,
22 bis 47 einschließlich sowie unter Nr. 50 genannten
Lederarten unterliegen keiner Verfügungsbeschränkung.

Bei den im § 3 unter Nr . 1 bis 15 einschließlich, 22
bis 47 einschließlich sowie unter Nr. 50 genannten Leder¬
arten ist die Beschlagnahme mit der Ablieferung an die
amtliche Beschaffungsstelle der Heeres- oder Marineverwal¬
tung , oder mit dem Empfang des Jreigabescheines, für
die betreffende Ledermenge erloschen.

8 7.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist die Enteignung
sofort zu gewärtigen.

8 8. .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Dezember 1915
in Kraft.

Frankfurt a. SR., den 22. November 1915.
Verordnende Behörde:

Stellvertretendes Generalkommando.
XVIII. Armeekorps.

Lokales und KrsomzielleZ-
8 Montabaur , 29 . Nov. (Kälte .) In der Nacht

vorn 27./28. d. M . hat die Kälte stark zugenommen. Das
Thermometer zeigte gestern früh 17 Grad Celsius unter
Null ; es ist etwas gelinder geworden, wir hatten heute
früh 7 Uhr 9—10 Grad Kälte.

8 Montabaur , 29 . Nov. Gleichzeitig mit der Be¬
kanntmachung, die die Höchstpreise für Großviehhäute und
Kalbfelle regelt, tritt am 1. Dezember 1915 eine weitere
Bekanntmachung in Kraft , die Höchstpreise für Leder fest¬
setzt und eine Beschlagnahme bestimmter für Militärzwecke
zu verwendender Lcdersortcu ausspricht. Die Höchstpreise
betreffen Leder jeder Herkunft, jeder Gerbart und jeder
Zurichtungsart . Eine Preistafel verzeichnet die Preise für
die einzelnen Arten und Sorten von Leder. Der Ver¬
kaufspreis im Großhandel darf den festgesetzten Grundpreis
um nicht mehr als 3 v. H., der Verkaufspreis im Klein¬
handel um nicht mehr als 10 v. H. überschreiten. Die fest-
gffetzten Preise sind für Leder bester Beschaffenheit ange¬
nommen. Beschlagnahmt sind bestimmte Lederarten, soweit
sie sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam einer Ger¬
berei, Zurichterei oder Gerbervereinigung befinden. Die
Veräußerung und Ablieferung derartigen beschlagnahmten
Leders ist nur auf unmittelbaren schriftlichen Antrag einer
amtlichen Beschaffungsstelle der Heeres- oder Marinever¬
waltung oder auf Grund eines von der Meldestelle der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe
ausgestellten Freigabescheineserlaubt. Alle übrigen Leder¬
sorten unterliegen keiner Verfügungsbeschränkung. Die
Bekanntmachung, die eine ganze Reihe von Einzelbestim¬
mungen enthält , ist beim Landratsa mt  hier einzusehen.

** Montabaur , 25. Nov. Zur Verbesserung der Zug¬
verbindung von Neuwied überEngers -Siershahn -Montabaur
nach Westerburg werden vom 1. Dezember ab die Züge 4811
Rvntabanr -Westerburg und 3521 Westerburg-Rennerod
später gelegt.

Pz . 4811 fährt Montabaur ab 912 Abds (bisher 821),
Westerburg an 1022(bisher 9ii ), der Zug erhält dadurch
Anschluß von dem Zuge 3882 Montabaur 912 Abds.

Pz . 3521 fährt Westerburg ab 1022 Abds (bisher 1022)
Rennerod an 1122 (bisher E ). Der Anschlußzug 7906
Jehl -Ritzhausen-Marienberg -Langend ach wird ebenfalls
entsprechend später gelegt.

** Aus dem Kreise, 29. Nov. Wie verlautet, sollen
der Gemeinde Höhr  vom Staate 5000 M. zur Anlegung
eines allgemeinen schönen Spielplatzes zur Verfügung ge¬
stellt werden. — (Warnung .) Vor einem jungen Mädchen,
welches vor Kurzem Schuhwaren auf den Namen eines
Herrn in Höhr erschwindelte, wird gewarnt , und werden alle
Geschäftsinhaber gut tun, unbekannten Personen Waren auf
Kredit nicht zu verabfolgen. — Auch in Montabaur
wurden kürzlich ähnliche Schwindeleien verübt.

*!* Grenzhausen , 27. Nov. In der Erkenntnis, daß
der Jugend die Früchte des gegenwärtigen gewaltigen
Völkerringens zufallen werden und daß sie daher einer
Erziehung bedarf, die sie dazu befähigt, die großen Er¬
rungenschaften ihrer Väter zu erhalten und zu mehren,
sind auch hier eine Anzahl Männer zusammengetreten, um
an der Lösung dieser ungemein wichtigen Frage mitzu¬
arbeiten. Es ist bekannt, daß die Jugendpflege in Grenz¬
hausen schon lange eine Heimstätte hatte . Aber die Er¬
fahrung hat gezeigt, daß ein ganzer Erfolg nur bei Zu¬
sammenfassung aller vorhandenen Kräfte zu erzielen ist.
Der neugegründeteO rtsaus schuß für Jugendpflege^
setzt sich daher aus den Vertretern von Gemeinde, Kirche'
und Schule und den Vertretern aller der Vereine zu¬
sammen, die die Jugendpflege in ihr Programm ausge¬
nommen haben. Zu Vorsitzenden wurden die Herren
Dekan Keller  und Bürgermeister H eß m a n n, zum Ge¬
schäftsführer Herr Fabrikant Arnold Max Wortmann
gewählt. Der Ortsausschuß wird am Sonntag , den 6.
Dezember zum ersten Male mit der Veranstaltung eines
Familienabends in die Oeffentlichkeit treten.

Wie verkaufe ich mein Stroh?
Ueber diese Frage besteht bei Landwirten und Händlern

immer noch einige Unklarheit. Wer Stroh absetzen will,
schreibe an die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte , Stroh - Abteilung , Berlin  W . 10,
Genthner Straße 38 : „Hiermit biete ich Ihnen ab Bahn¬
station (Name) folgende Mengen Stroh an : (genaue An¬
gabe der Mengen in Zentnern sowie der Arten, ob Roggen-,
Weizen-, Hafer-, Gerste- oder Dinkel-, ferner ob Flegel¬
drusch-, Preßdrusch- oder ungepreßtes Maschinendruschstroh).
Ich ersuche um Mitteilung , ob die Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte das Stroh kaufen will ." Dann erfolgt
in längstens 14 Tagen die Entscheidung. Verzichtet die
Bezugsvereinigung auf die Ueberlaffung des Strohs , so
erteilt sie dem Anmeldendeu eine Bescheinigung, auf Grund
deren ec das Stroh an einen anderen unter Beachtung der
gesetzlichen Höchstpreise absetzen kann. Wer sein Stroh
unmittelbar , d .h. ohne Zwischenhändler, an ein Proviantamt
oder ein anderes Organ der Heeres- oder Marineverwaltung
absetzt, ist zum Angebot an die Bezugsvereinigung nicht
verpflichtet, ebensowenig ein Kleinhändler, der unter Aus¬
schluß von Eisenbahn und Wasserweg bei einem Tages¬
verkauf von insgesamt höchstens 30 Zentnern unmittelbar
an Verbraucher absetzt.

Letzte Nachrichten.
Ein lurchtbares Bild ans Serble«.
* Rotterdam, 27. Nov. Ein amerikanischer Bericht¬

erstatter schreibt aus Monastir,  die serbischen Flüchtlinge
leiden so schrecklich, daß ein großes Sterben unvermeidlich
erscheint. Nach einer Reise zu Pferde von 20 Tagen traf
ein Teil der serbischen Regierung in Monastir ein. Die
Frau des serbischen Unterstaatssekretärs des Aeußern
Gruitsch, eine geborene Amerikanerin, welche die Reise mit¬
gemacht hat , erzählt, daß in Serbien 3 Millionen Menschen
vom Hungeitode bedroht sind. Alle Pferde verenden aus
Futtermangel . Tausende von Haustieren verbleiben in
den Wohnungen ohne Nahrung . Die Menschen flüchten
hungernd. Tiere liegen überall erschöpft an den Berg¬
hängen. Serbien sei heute ein absolut nahrungsloses Land
geworden. Die Straßen von Nisch bis Monastir sind in
einem furchtbareren Zustande als die Wege in Klondyke.
Zwischen verendeten Tieren liegen die toten und sterben¬
den Flüchtlinge, Männer , Frauen und Kinder.

Alle Metzgereien. Gastwirtschaften,
Schank- nab SveilewirMaften. sowie

verein;- und Eksrischuagrstättea
müssen die am 1. November in Kraft getretenen

Bestimmungen zur Einschränkung des
Fleisch- nnd Fettverbrauchs

sorgfältig beachten, um sich vor hohen Strafen zu schützen.
Die betr. Bundesratsverordnung , welche jeder Geschäfts¬
inhaber in seinen Verkaufs- und Betriebsräumen aus-
hängen muß, ist bei uns vorrätig und zum Preise von
30 Pfg . zu haben. Zusendung" nach auswärts kostet
10 Pfg . für Verpackung und Porto mehr.

Areisblatt -Druckerei Alontabaur.

Fuhrleute.
welche Eichen - Stämme
fahren wollen, können
sich melden bei

A. Quirmbach,
Sägewerk, Montabaur.

mlÄ Zimmer
zu vermieten. Näheres in
der Geschäftsstelled.Blattes.

Auf- u. ümfärben
aller Kleidungsstücke

in ungetrenntem Zustande
in jeder beliebigen Farbe

führt schnellstens aus

Färberei Bayer,
Montabanr,

Bahnhofstrasse G.
Hllftsverkaus!

Ein geräumiges Wohnhaus
nebst Scheune, Stallung ist
sofort zu verkaufen. Näheres
bei Jakob Herz Erben,
Montabaur, Steinweg 66. Tlmnrube

Schön möbliertes

Zimmer
in besserem Hause, mit oder
ohnePensionzu vermieten.
Näheres durch die Geschäfts¬

stelle d. Bl.

- Ia. weißer Ion-
Jtt verpachte « Offerten
unter M . A . 150 an die
Geschäslsstelle des Kreisbl.

▼VTVY

Todes-Anzeige,

Gestern nachmittag entschlief sanft nach
kurzer Krankheit unsere liebe Mutter und
Großmutter

Frau
Georg BlttmckeWwe.

Augustine geb . Walger
im 89. Lebensjahre.

'Wiesbaden , Vielbach , Radolfzell,
den *28. November 1915.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Mittwoch , den 1. Dez.
d. Js . vormittags 11 Uhr auf den nördlichen

Friedhofe zu Wiesbaden statt.

Um Zahlung der fälligen Staats - und Gemeinde
steuern bis spätestens3. Dezember 1915 wird er¬
sucht bei Vermeidung der Zwangsbeitreibung.

Die Stadtkasse.

Bekanntmachung.
Die Haltung und Wartung von 2 Schweiz"

Aiegenböcken soll an den Wenigstfordernden vergebe
werden. Schriftliche Angebote sind bis Mittwoch,  de>
1. Dezember 1915, nachmittags 4 Uhr, an das Bürgel
meisteramt einzureichen.

Die diesbezügl. Bedingungen können dortselbst eingl
sehen werden.

Montabaur, den 27. November 1915.
Der Magistrat . Sanerbor»-̂ ,

Kräftige Arbeitsftaue«
für Männerarbeit gegen hohen Lohn und
freie Station sofort gesucht.
Noll&Co., 0listwerk„Deatschherrnhof

Ma ll - « dar . _

Carhidwandlampen  von Mk. 2.50 a»
CarhiJstehlampen.. .. 3.50 „_ tt tt
neues, bewährtes , verblüffend einfaches System,

stets vorrätig bei
Jacob Menningen II., Ransbach*

(Westerwald.)
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